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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufzuganlage mit ei-
ner ersten Aufzugkabine und zumindest einer zweiten
Aufzugkabine, die beispielsweise in einem gemeinsa-
men Aufzugschacht angeordnet sind und entlang einer
gemeinsamen Fahrbahn diesen Aufzugschacht im Be-
trieb durchqueren.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 1 562 848 B1 ist eine Aufzuganlage
mit einem Schacht, in dem zumindest zwei Fahrkörper
entlang einer gemeinsamen Fahrbahn verfahrbar sind,
bekannt. Bei der bekannten Aufzuganlage umfassen die
Fahrkörbe jeweils eine Fangvorrichtung, denen jeweils
eine Steuereinheit, ein Antrieb und eine Bremse zuge-
ordnet sind. Ferner ist ein Schachtinformationssystem
zur Bestimmung der Positionen und Geschwindigkeiten
der Fahrkörbe vorgesehen, das mit einer elektrischen
Sicherheitseinrichtung verbunden ist. Dabei sind Ab-
standssensoren vorgesehen, die zur Bestimmung des
Abstands, den ein bestimmter Fahrkorb zu einem be-
nachbarten Fahrkorb oder einem Fahrbahnende und
vorzugsweise auch zu einer vorgegebenen Schachtstel-
le einnimmt, vorgesehen, wobei die Abstandssensoren
mit der Sicherheitseinrichtung verbunden sind.
[0003] Zum Auslösen eines Nothalts bei unzulässiger
Annäherung zweier Fahrkörbe ist zusätzlich das Auslö-
sen zumindest einer Fangvorrichtung vorgesehen, wobei
die Auslösung mechanisch erfolgt. Bei einer bewussten,
gegenseitigen Annäherung der beiden Fahrkörbe mit
sehr geringer Geschwindigkeit, beispielsweise während
einer Inspektions- oder Wartungsfahrt, wird allerdings
keine Fangvorrichtung ausgelöst. Weisen die Fahrkörbe
jedoch eine höhere Geschwindigkeit auf, so wird durch
die Bereitstellung eines entsprechend hohen Mindestab-
standswertes sichergestellt, dass im Fall einer unzuläs-
sigen Annäherung durch Auslösen der jeweiligen Fang-
vorrichtung zuverlässig eine Kollision verhindert werden
kann. Die Sicherheitseinrichtung kann dabei eine Be-
stimmungseinheit umfassen, die einen geschwindig-
keitsabhängigen Mindestabstand bestimmt.
[0004] Die aus der EP 1 562 848 B1 bekannte Aufzug-
anlage hat den Nachteil, dass große Streuungen hin-
sichtlich des Bremswegs auftreten, da die voreingestellte
Normalkraft durch variierende Reibwerte variierende
Bremskräfte erzeugt und diese wiederum je nach Bela-
dungszustand des jeweiligen Fahrkorbs unterschiedli-
che Verzögerungen bewirken. Bei hohen Fahrkorbge-
schwindigkeiten führen diese physikalischen Randbe-
dingungen zu sehr langen Anhaltestrecken, da der
Bremsweg zumindest näherungsweise mit dem Quadrat
der Fahrkorbgeschwindigkeit ansteigt.

Darstellung der Erfindung

[0005] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, eine Aufzug-
anlage zu schaffen, bei der ein optimierter Betrieb er-
möglicht ist. Speziell ist es eine Aufgabe der Erfindung,
eine Aufzuganlage zu schaffen, bei der die Bremswir-
kungen von Bremseinrichtungen für die Aufzugkabinen
optimiert sind.
[0006] Diese Aufgaben werden durch eine erfindungs-
gemäße Aufzuganlage mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.
[0007] Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten
Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen der im
Anspruch 1 angegebenen Aufzuganlage möglich.
[0008] Vorteilhaft ist es, dass eine Messeinrichtung für
die erste Aufzugkabine vorgesehen ist, die zum zumin-
dest indirekten Erfassen einer Verzögerung der ersten
Aufzugkabine dient, dass eine Messeinrichtung für die
zweite Aufzugkabine vorgesehen ist, die zum zumindest
indirekten Erfassen einer Verzögerung der zweiten Auf-
zugkabine dient, und dass das Sicherheitssystem einen
Verzögerungssollwert für die Bremskraftregeleinrich-
tung der Bremseinrichtung der ersten Aufzugkabine und
einen Verzögerungssollwert für die Bremskraftregelein-
richtung der Bremseinrichtung der zweiten Aufzugkabine
bestimmt. Zur Berechnung der Verzögerungssollwerte
und zum Ansteuern der Bremseinrichtungen verfügt das
Sicherheitssystem mindestens über einen Prozessor.
[0009] Durch die Bestimmung von Verzögerungssoll-
werten kann ein optimiertes Anhalten der Aufzugkabinen
erfolgen. Speziell kann eine gewünschte Verzögerung
einer Aufzugkabine in Bezug auf unterschiedliche Bela-
dungszustände erreicht werden. Streuungen des ge-
wünschten Bremswegs können dadurch verringert wer-
den. Speziell ist ein optimierter Betrieb möglich, da im
Unterschied zu einer Kombination aus vorgegebener
Normalkraft und Mindestabstand, die sich am ungünstig-
sten Fall orientieren muss, eine vorteilhafte Anpassung
an den momentanen Betriebszustand möglich ist. Spe-
ziell können unnötig hohe Verzögerungen einer Aufzug-
kabine vermieden werden, die zu Stürzen und Verletzun-
gen von Personen in der Aufzugkabine führen können.
[0010] Vorteilhaft ist es dabei ferner, dass das Sicher-
heitssystem in einem Betriebszustand, in dem die Auf-
zugkabinen ihre Fahrbahnräume in gleicher Richtung
entlang ihrer Fahrbahnen durchqueren, für die Brems-
kraftregeleinrichtung der Bremseinrichtung der Aufzug-
kabine, die in diesem Betriebszustand eine nachfolgen-
de Aufzugkabine ist, einen größeren Verzögerungssoll-
wert bestimmt als für die Bremskraftregeleinrichtung der
Bremseinrichtung der Aufzugkabine, die in diesem Be-
triebszustand eine vorausfahrende Aufzugkabine ist.
Hierdurch wird ein zuverlässiges Anhalten der beiden
Aufzugkabinen ermöglicht, wobei die nachfolgende Auf-
zugkabine mit einer stärkeren Verzögerung angehalten
werden kann und/oder ein Anhalten der Aufzugkabinen
bei einem reduzierten Mindestabstand ausgelöst wird,
wobei eine Kollision der beiden Aufzugkabinen zuverläs-
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sig verhindert ist.
[0011] Vorteilhaft ist es dabei auch, dass das Sicher-
heitssystem in einem Betriebszustand, in dem zumindest
eine Aufzugkabine ihren Fahrbahnraum entlang ihrer
Fahrbahn nach oben durchquert, den Verzögerungssoll-
wert für die Bremsregeleinrichtung der Bremseinrichtung
der Aufzugkabine, die ihren Fahrbahnraum entlang ihrer
Fahrbahn nach oben durchquert, so bestimmt, dass der
Verzögerungssollwert kleiner als die Erdbeschleunigung
ist. Speziell wird der Verzögerungssollwert hierbei deut-
lich kleiner als die Erdbeschleunigung gewählt. Dadurch
kann ein Abheben von Passagieren oder von in der Auf-
zugkabine beförderten Gegenständen bei der Verzöge-
rung verhindert werden.
[0012] Vorteilhaft ist es dabei ferner, dass die Messein-
richtungen als Geschwindigkeits-Messeinrichtungen
ausgestaltet sind, die eine Geschwindigkeit der Aufzug-
kabinen erfassen und dass die Geschwindigkeits-Mes-
seinrichtungen die Verzögerungen der Aufzugkabinen
aus einer Änderung der Geschwindigkeiten der Aufzug-
kabinen bestimmen. Hierdurch ist eine indirekte Bestim-
mung der Verzögerungen der Aufzugkabinen möglich.
Dabei ist es ferner vorteilhaft, dass die Geschwindigkeits-
Messeinrichtungen an Treibscheiben der Antriebsma-
schineneinheiten für die Aufzugkabinen angeordnet
sind. Hierdurch ist eine kompakte Ausgestaltung der Auf-
zuganlage möglich, wobei die Geschwindigkeits-Mes-
seinrichtungen gegebenenfalls auch für weitere Be-
triebsfunktionen der Aufzuganlage eingesetzt werden
können beziehungsweise deswegen ohnehin erforder-
lich sind. Die Geschwindigkeits-Messeinrichtungen kön-
nen allerdings auch an Umlenkrollen vorgesehen sein
oder als separate Einrichtungen ausgestaltet werden, die
unabhängig von den Antrieben der Aufzuganlage sind.
[0013] In vorteilhafter Weise umfasst das Sicherheits-
system einen an der ersten Aufzugkabine vorgesehenen
Absolutsensor, der zum Erfassen einer Position der er-
sten Aufzugkabine in dem Fahrbahnraum, den die erste
Aufzugkabine entlang ihrer Fahrbahn durchquert, dient.
Ebenso umfaßt das Sicherheitssystem einen an der
zweiten Aufzugkabine vorgesehenen Absolutsensor, der
zum Erfassen einer Position der zweiten Aufzugkabine
in dem Fahrbahnraum, den die zweite Aufzugkabine ent-
lang ihrer Fahrbahn durchquert, dient. Dabei bestimmt
das Sicherheitssystem in Abhängigkeit von der von dem
an der ersten Aufzugkabine vorgesehenen Absolutsen-
sor erfassten Position der ersten Aufzugkabine und der
von dem an der zweiten Aufzugkabine vorgesehenen Ab-
solutsensor erfassten Position der zweiten Aufzugkabine
einen Abstand zwischen der ersten Aufzugkabine und
der zweiten Aufzugkabine. Zudem steuert das Sicher-
heitssystem zum Verhindern einer Kollision der ersten
Aufzugkabine mit der zweiten Aufzugkabine die Brems-
einrichtung der ersten Aufzugkabine und/oder die
Bremseinrichtung der zweiten Aufzugkabine in Abhän-
gigkeit von dem Abstand zwischen der ersten Aufzugka-
bine und der zweiten Aufzugkabine an. Somit kann aus
den durch die Absolutsensoren erfassten Positionen der

Abstand zwischen den Aufzugkabinen ermittelt werden.
Hierbei lässt sich auch ein Abstand zu dem jeweiligen
Ende einer Fahrbahn beziehungsweise eines Fahrbahn-
raums bestimmen. Somit kann ein zuverlässiger Betrieb
zum Verhindern einer Kollision gewährleistet werden.
Das Sicherheitssystem kann dabei zentral oder dezen-
tral ausgestaltet sein.
[0014] Unter einem dezentral ausgestalteten Sicher-
heitssystem ist ein Sicherheitssystem zu verstehen, das
einzelne Sicherheiteinrichtungen umfasst, wobei jeweils
eine Sicherheitseinrichtung auf einer Aufzugskabine po-
sitioniert ist und vorzugsweise auch diese Aufzugskabine
überwachen. Ein zentrales Sicherheitssystem hingegen
besitzt eine Sicherheitseinrichtung, die alle Aufzugska-
binen überwacht.
[0015] Vorteilhaft ist es ferner, dass das Sicherheits-
system eine an der ersten Aufzugkabine vorgesehene
dezentrale Sicherheitseinrichtung, die in Abhängigkeit
von dem in Abhängigkeit der Positionen der Aufzugka-
binen bestimmten Abstand zwischen der ersten Aufzug-
kabine und der zweiten Aufzugkabine die Bremseinrich-
tung der ersten Aufzugkabine ansteuert, und eine an der
zweiten Aufzugkabine vorgesehene Sicherheitseinrich-
tung aufweist, die in Abhängigkeit von dem in Abhängig-
keit der Positionen der Aufzugkabinen bestimmten Ab-
stand zwischen der ersten Aufzugkabine und der zweiten
Aufzugkabine die Bremseinrichtung der zweiten Aufzug-
kabine ansteuert. Hierdurch kann eine dezentrale Aus-
gestaltung des Sicherheitssystems realisiert werden. Die
an den Aufzugkabinen vorgesehenen dezentralen Si-
cherheitseinrichtungen können dabei als eigenständige
Überwachungseinheiten dienen. Dies hat den Vorteil,
dass von jeder Aufzugkabine nach außen jeweils keine
sicheren Verbindungen zum Sicherheitskreis des Sicher-
heitssystems nötig sind. Die Ansteuerung der Bremsein-
richtung durch die an der Aufzugkabine vorgesehene Si-
cherheitseinrichtung vereinfacht sich hierbei in Bezug
auf die erforderliche sichere Verbindung. Bei einer solch
dezentralen Anordnung des Sicherheitssystems, verfügt
jede Sicherheitseinrichtung mindestens über einen Pro-
zessor zur Berechnung der Verzögerungssollwerte und
zum Ansteuern der Bremseinrichtungen.
[0016] Vorteilhaft ist es allerdings auch, dass das Si-
cherheitssystem eine zentrale Sicherheitseinrichtung
aufweist, die in Abhängigkeit von dem in Abhängigkeit
zwischen den Positionen der Aufzugkabinen bestimmten
Abstand zwischen der ersten Aufzugkabine und der
zweiten Aufzugkabine die Bremseinrichtung der ersten
Aufzugkabine mittels der an der ersten Aufzugkabine
vorgesehenen Bremsregeleinrichtung und die Brems-
einrichtung der zweiten Aufzugkabine mittels der an der
zweiten Aufzugkabine vorgesehenen Bremsregelein-
richtung ansteuert. Hierdurch kann ein zentral ausgestal-
tetes Sicherheitssystem realisiert werden. Hierbei kann
die zentrale Sicherheitseinrichtung als Überwachungs-
einheit dienen. Dabei sind gegebenenfalls sichere Über-
tragungskanäle für die Positionen und/oder Geschwin-
digkeitssignale von beiden Kabinen zur zentralen Sicher-
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heitseinrichtung oder erforderlich. Durch die zentrale Si-
cherheitseinrichtung kann der steuerungstechnische
Aufwand gegebenenfalls verringert werden und eine
Auswertung und Berücksichtigung unterschiedlicher In-
formationen erleichtert werden.
[0017] Als Übertragungskanäle dienen vorzugsweise
Datenkabel, Datenbus oder auch kabellose Datenüber-
tragungsmittel, wie Funkverbindungen, Wireless Lan
oder dergleichen. Eine sichere Übertragung von Daten
über die Übertragungskanäle kann beispielsweise durch
eine redundante Auslegung der Übertragungskanäle,
durch Datenübertragungsprotokolle, oder durch Polling
der Sensoren, welche Positionen und/oder Geschwin-
digkeitssignale übermitteln, durch die zentrale Sicher-
heitseinrichtung 35 über einen Datenbus erzielt werden.
[0018] Vorteilhaft ist es, dass das Sicherheitssystem
einen an der ersten Aufzugkabine vorgesehenen Rela-
tivsensor, der zum Erfassen eines Abstands zwischen
der ersten Aufzugkabine und der zweiten Aufzugkabine
dient, aufweist. Alternativ oder in Ergänzung dazu weist
das Sicherheitssystem einen an der zweiten Aufzugka-
bine vorgesehenen Relativsensor, der zum Erfassen ei-
nes Abstands zwischen der ersten Aufzugkabine und der
zweiten Aufzugkabine dient, auf. Schliesslich steuert das
Sicherheitssystem zum Verhindern einer Kollision zwi-
schen der ersten Aufzugkabine und der zweiten Aufzug-
kabine die Bremseinrichtung der ersten Aufzugkabine
und/oder die Bremseinrichtung der zweiten Aufzugkabi-
ne in Abhängigkeit von dem erfassten Abstand zwischen
der ersten Aufzugkabine und der zweiten Aufzugkabine
an. Hierbei ist es ferner vorteilhaft, dass das Sicherheits-
system eine an der ersten Aufzugkabine vorgesehene
dezentrale Sicherheitseinrichtung, die in Abhängigkeit
von dem durch den an der ersten Aufzugkabine vorge-
sehenen Relativsensor erfassten Abstand die Bremsein-
richtung der ersten Aufzugkabine ansteuert, und eine an
der zweiten Aufzugkabine vorgesehene dezentrale Si-
cherheitseinrichtung, die in Abhängigkeit von dem durch
den an der zweiten Aufzugkabine vorgesehenen Rela-
tivsensor erfassten Abstand die Bremseinrichtung der
zweiten Aufzugskabine ansteuert. Die Relativsensoren
können dabei in vorteilhafter Weise mit Absolutsensoren
kombiniert sein. Durch die Relativsensoren kann an jeder
Aufzugkabine eine individuelle Abstandserfassung
durchgeführt werden, um eine hohe Betriebssicherheit
zu ermöglichen. Hierbei können die von dem Relativsen-
sor erfassten Daten in vorteilhafter Weise an der jewei-
ligen Aufzugkabine ausgewertet werden, so dass eine
zuverlässige Ansteuerung der jeweiligen Bremseinrich-
tung erzielt ist und mit relativ geringem Aufwand realisiert
werden kann.
[0019] In vorteilhafter Weise umfasst die Bremsein-
richtung zumindest einer Aufzugkabine die Funktion ei-
ner Nothaltbremse, die von dem Sicherheitssystem mit-
tels der Bremsregeleinrichtung zum Verhindern einer
Kollision zwischen der ersten Aufzugkabine und der
zweiten Aufzugkabine betätigbar ist, und die Funktion
einer Halte- und/oder Fangbremse. Hierdurch kann auf

eine separate Halte- beziehungsweise Fangbremse ver-
zichtet werden.
[0020] In vorteilhafter Weise umfasst die Bremsein-
richtung zumindest einer Aufzugkabine einen regelbaren
Bremsaktor, der einen gezielten Bremskraftaufbau er-
möglicht. Hierbei ist es ferner vorteilhaft, dass das Si-
cherheitssystem in einem Betriebszustand, in dem ein
Nothalt der Aufzugkabine erfolgt ist, den Bremsaktor der
Bremseinrichtung zumindest einer Aufzugkabine so an-
steuert, dass durch ein geregeltes Lösen und Zustellen
der Bremseinrichtung die Aufzugkabine zu einer ge-
wünschten Evakuierungsposition in ihrem Fahrbahn-
raum entlang ihrer Fahrbahn verfahrbar ist. Somit kann
zum Evakuieren der Passagiere ein gezieltes Lösen und
Zustellen der Bremsaktoren erfolgen, um eine oder beide
Kabinen lastabhängig gezielt auf oder ab zu bewegen
und an einen gewollten Zielort, das heißt die Evakuie-
rungsposition, zu bringen. Gegebenenfalls ist auch ein
gezieltes Annähern der beiden Aufzugkabinen möglich,
um diese aneinander zu koppeln.
[0021] Vorteilhaft ist es allerdings auch, dass zumin-
dest eine Aufzugkabine eine separate Fangbremse auf-
weist und dass das Sicherheitssystem bei einer Auslö-
sung der Fangbremse der Aufzugkabine zusätzlich die
Bremseinrichtung ansteuert. Bei dieser zusätzlichen An-
steuerung der Bremseinrichtung kann ausgehend von
einer verschwindenden zusätzlichen Bremskraft eine ge-
zielte Unterstützung der Bremskraft der Fangbremse er-
folgen, um in Abhängigkeit von dem jeweiligen Abstand
der Aufzugkabinen auch in dieser Situation eine Auffahr-
kollision zuverlässig zu vermeiden. Das Auslösen der
Fangbremse kann beispielsweise bei einem Tragmittel-
bruch erfolgen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in der nachfolgenden Beschreibung anhand
der beigefügten Zeichnungen, in denen sich entspre-
chende Elemente mit übereinstimmenden Bezugszei-
chen versehen sind, näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine Aufzuganlage mit einem Sicherheitssy-
stem in einer schematischen Darstellung entspre-
chend einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung und

Fig. 2 die in Fig. 1 dargestellte Aufzuganlage ent-
sprechend einem zweiten Ausführungsbeispiel der
Erfindung.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0023] Fig. 1 zeigt eine Aufzuganlage 1 mit einem Si-
cherheitssystem 2 in einer schematischen Darstellung
entsprechend einem ersten Ausführungsbeispiel. Die
Aufzuganlage 1 dieses Ausführungsbeispiels weist eine
erste Aufzugkabine 3 und eine zweite Aufzugkabine 4
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auf. Je nach Ausgestaltung der Aufzuganlage 1 können
allerdings auch mehr als zwei Aufzugkabinen 3, 4 vor-
gesehen sein. Die Aufzugkabinen 3, 4 sind an einer ge-
meinsamen Führungsschiene 5 geführt, die eine Fahr-
bahn 5 für die Aufzugkabinen 3, 4 vorgibt.
[0024] Die Aufzugkabinen 3, 4 durchqueren bei ihrer
Fahrt entlang der Führungsschienen 5 einen Fahrbahn-
raum 6, der in der Fig. 1 abschnittsweise dargestellt ist.
Der Fahrbahnraum 6 wird in diesem Ausführungsbeispiel
von beiden Aufzugkabinen 3, 4 durchquert. Allerdings ist
eine Position am oberen Schachtende 7 nur von der Auf-
zugkabine 3 erreichbar, während eine entsprechende
Position am unteren Schachtende (nicht dargestellt) nur
von der zweiten Aufzugkabine 4 erreichbar ist.
[0025] Die erste Aufzugkabine 3 befindet sich im Be-
trieb stets oberhalb der zweiten Aufzugkabine 4, wobei
ein Abstand 8 zwischen den Aufzugkabinen 3, 4 weitge-
hend beliebig variieren kann. Es ist auch möglich, dass
für jede Aufzugkabine 3, 4 ein eigener Fahrbahnraum
vorgesehen ist, die sich nur teilweise überdecken. Bei-
spielsweise kann die zweite Aufzugkabine 4 die Stock-
werke "-1" bis "10" anfahren, während die erste Aufzug-
kabine 3 die Stockwerke "8" bis "14" anfährt. Der Fahr-
bahnraum für die erste Aufzugkabine 3 und der Fahr-
bahnraum für die zweite Aufzugkabine 4 überdecken sich
in solch einem Fall nur in Bezug auf die Stockwerke "8"
bis "10".
[0026] An der ersten Aüfzugkabine 3 ist eine Brems-
einrichtung 10 vorgesehen, die mit den Führungsschie-
nen 5 zusammenwirkt. Außerdem ist an der zweiten Auf-
zugkabine 4 eine Bremseinrichtung 11 angeordnet, die
ebenfalls mit den Führungsschienen 5 zusammenwirkt.
In diesem Ausführungsbeispiel weist das Sicherheitssy-
stem 2 eine an der ersten Aufzugkabine 3 vorgesehene
dezentrale Sicherheitseinrichtung 12 und eine an der
zweiten Aufzugkabine 4 vorgesehene dezentrale Sicher-
heitseinrichtung 13 auf. Die dezentrale Sicherheitsein-
richtung 12 der ersten Aufzugkabine 3 weist eine Brems-
kraftregeleinrichtung 14 auf, die zum Regeln einer
Bremskraft der Bremseinrichtung 10 dient. Entspre-
chend weist die dezentrale Sicherheitseinrichtung 13 der
zweiten Aufzugkabine 4 eine Bremskraftregeleinrichtung
15 auf, die zum Regeln der Bremskraft der Bremsein-
richtung 11 dient.
[0027] Die Aufzuganlage 1 weist eine Antriebsmaschi-
neneinheit 16 und eine von der Antriebseinheit 16 ange-
triebene Treibscheibe 17 für die erste Aufzugkabine 3
auf. Ferner weist die Aufzuganlage 1 eine Antriebsma-
schineneinheit 18 und eine von der Antriebsmaschinen-
einheit 18 angetriebene Treibscheibe 19 für die zweite
Aufzugkabine 4 auf. Die Betätigung der Aufzugkabinen
3, 4 mittels der Antriebsmaschineneinheiten 16, 18 er-
folgt über Zugmittel 20, 21, die über die Treibscheiben
17, 19 geführt sind. Ferner sind Gegengewichte für die
Aufzugkabinen 3, 4 vorgesehen, die zur Vereinfachung
der Darstellung nicht gezeigt sind.
[0028] An der Treibscheibe 17 ist eine Geschwindig-
keits-Messeinrichtung 22 angeordnet. Ferner ist an der

Treibscheibe 19 eine Geschwindigkeits-Messeinrich-
tung 23 angeordnet. Die Geschwindigkeits-Messeinrich-
tung 22 ermittelt beispielsweise über an der Treibscheibe
17 angebrachte Impulsgeber eine Rotationsgeschwin-
digkeit der Treibscheibe 17. Dabei kann die Geschwin-
digkeits-Messeinrichtung 22 eine Geschwindigkeit der
ersten Aufzugkabine 3 bei ihrer Fahrt entlang der Füh-
rungsschienen 5 erfassen. Entsprechend erfasst die Ge-
schwindigkeits-Messeinrichtung 23 eine Geschwindig-
keit der zweiten Aufzugkabine 4.
[0029] Ferner sind die Messeinrichtungen 22, 23 aus-
gestaltet, Beschleunigungen und Verzögerungen der
Aufzugkabinen 3, 4 aus den erfassten Geschwindigkeits-
daten zu bestimmen. Die von den Geschwindig-
keits-Messeinrichtungen 22, 23 erfassten Daten werden
an einen Sicherheitskreis 24 des Sicherheitssystems 2
ausgegeben. Der Sicherheitskreis 24 kann beispielswei-
se durch einen Datenbus gebildet sein. Neben den Ge-
schwindigkeits-Messeinrichtungen 22, 23 sind an den Si-
cherheitskreis 24 auch die dezentralen Sicherheitsein-
richtungen 12, 13 und eine Schachtüberwachungsein-
heit 25 angeschlossen. Dabei sind geeignete Schnittstel-
len zu dem Sicherheitskreis 24 vorgesehen. Die Schacht-
überwachungseinheit 25 kann beispielsweise einen Be-
triebszustand der Aufzuganlage 1 bestimmen und diesen
an die dezentralen Sicherheitseinrichtungen 12, 13 über-
mitteln. Hierdurch kann eine Datenverarbeitung des Si-
cherheitssystems 2 teilweise in der Schachtüberwa-
chungseinheit 25 erfolgen.
[0030] Die Aufzuganlage 1 weist außerdem eine zen-
trale Steuerung 26 auf, die die Antriebsmaschineneinheit
16, 18 ansteuert. Die zentrale Steuerung 26 führt dabei
Steuerbefehle für den gewöhnlichen Betrieb der Aufzug-
anlage 1 aus, beispielsweise um eine der Aufzugkabinen
3, 4 zu einem gewünschten Stockwerk zu fahren.
[0031] In diesem Ausführungsbeispiel weist das Si-
cherheitssystem 2 einen an der ersten Aufzugkabine 3
vorgesehenen Absolutsensor 27, der zum Erfassen einer
Position der ersten Aufzugkabine 3 in dem Fahrbahn-
raum 6 dient, und einen an der zweiten Aufzugkabine 4
vorgesehenen Absolutsensor 28 auf, der zum Erfassen
einer Position der zweiten Aufzugkabine 4 in dem Fahr-
bahnraum 6 dient. Hierbei können die Absolutsensoren
27, 28 die Positionen der Aufzugkabinen 3, 4 an der Füh-
rungsschiene 5 erfassen.
[0032] Die von den Absolutsensoren 27, 28 erfassten
absoluten Positionen der Aufzugkabinen 3, 4 werden ei-
nerseits an die zentrale Steuerung 26 zur Durchführung
des gewöhnlichen Betriebs der Aufzuganlage 1 übermit-
telt. Andererseits werden die absoluten Positionen der
Aufzugkabinen 3, 4 an die dezentralen Sicherheitsein-
richtungen 12, 13 des Sicherheitssystems 2 ausgege-
ben.
[0033] Das Sicherheitssystem 2 bestimmt aus diesen
absoluten Positionen der Aufzugkabinen 3, 4 den Ab-
stand 8 zwischen der ersten Aufzugkabine 3 und der
zweiten Aufzugkabine 4.
[0034] Diese Bestimmung kann beispielsweise in der
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Schachtüberwachungseinheit 25 durchgeführt werden.
In Abhängigkeit von dem momentanen Abstand 8 zwi-
schen den Aufzugkabinen 3, 4 erfolgt eine Ansteuerung
der Bremskraftregeleinrichtungen 14, 15, um eine Kolli-
sion der Aufzugkabinen 3, 4 bei ihrer Fahrt durch den
Fahrbahnraum 6 zu verhindern. Wenn der Abstand 8 zwi-
schen den Aufzugkabinen 3, 4 in Bezug auf den momen-
tanen Betriebszustand der Aufzuganlage 1 einen kriti-
schen Wert unterschreitet, dann steuert das Sicherheits-
system 2 die Bremseinrichtungen 10, 11 der Aufzugka-
binen 3, 4 mittels der Bremskraftregeleinrichtungen 14,
15 an. Wenn sich beispielsweise beide Aufzugkabinen
3, 4 nach unten bewegen und der Abstand 8 einen kriti-
schen Abstand erreicht oder unterschreitet, dann erfolgt
eine Betätigung der Bremseinrichtungen 10, 11.
[0035] Bei solch einer Betätigung der Bremseinrich-
tungen 10, 11 gibt das Sicherheitssystem 2, insbeson-
dere die Schachtüberwachungseinheit 25, individuelle
Verzögerungssollwerte für die Bremskraftregeleinrich-
tungen 14, 15 vor. In diesem Fall wird für die Bremskraft-
regeleinrichtung 14 ein größerer Verzögerungssollwert
vorgegeben als für die Bremskraftregeleinrichtung 15.
Hierdurch wird eine stärkere Verzögerung der ersten Auf-
zugkabine 3 erreicht. Die zweite Aufzugkabine 4 wird hin-
gegen schwächer verzögert. Die Regelung der Verzöge-
rungen der Aufzugkabinen 3, 4 kann beispielsweise
durch einen Vergleich der von den Geschwindig-
keits-Messeinrichtungen 22, 23 ermittelten, tatsächli-
chen Verzögerungen in Bezug auf die Verzögerungssoll-
werte für die Bremskraftregeleinrichtungen 14, 15 erfol-
gen.
[0036] Zur Ermittlung der jeweiligen Verzögerung der
Aufzugkabinen 3, 4 kann allerdings auch auf die von den
Absolutsensoren 27, 28 zur Verfügung gestellten Daten
zurückgegriffen werden. Ferner können auch geeignete
Sensoren, die direkt eine Beschleunigung oder Verzö-
gerung messen, an den Aufzugkabinen 3, 4 vorgesehen
sein.
[0037] In einem anderen möglichen Betriebszustand,
in dem sich die beiden Aufzugkabinen 3, 4 nach oben
bewegen, wird, wenn der Abstand 8 einen kritischen Ab-
stand unterschreitet, ebenfalls eine Verzögerung der
Aufzugkabinen 3, 4 durch die Bremseinrichtungen 10,
11 mittels der Bremskraftregeleinrichtungen 14, 15 er-
reicht. In diesem Fall sind die Verzögerungssollwerte al-
lerdings kleiner und vorzugsweise erheblich kleiner als
die Erdbeschleunigung bestimmt. Dadurch wird ein Ab-
heben von Personen oder Gegenständen, die in den Auf-
zugkabinen 3, 4 transportiert werden, verhindert.
[0038] Entsprechend kann für die Verzögerungssoll-
werte auch bei einer Abwärtsfahrt ein gewisser, maxima-
ler Verzögerungssollwert vorgegeben sein. Die Vorgabe
solcher maximaler Verzögerungssollwerte wird bei der
Bestimmung des kritischen Abstandes für den Abstand
8 zwischen den Aufzugkabinen 3, 4 von dem Sicherheits-
system 2, insbesondere der Schachtüberwachungsein-
heit 25, berücksichtigt.
[0039] Die Schachtüberwachungseinheit 25 kann den

kritischen Abstand für den Abstand 8 zwischen den Auf-
zugkabinen 3, 4 dabei in Abhängigkeit vom momentanen
Betriebszustand bestimmen. Das heißt, der kritische Ab-
stand für den Abstand 8 kann sich je nach Betriebszu-
stand der Aufzuganlage 1 ändern.
[0040] Das Sicherheitssystem 2 weist außerdem einen
an der ersten Aufzugkabine 3 vorgesehenen Relativsen-
sor 29 und einen an der zweiten Aufzugkabine 4 vorge-
sehenen Relativsensor 30 auf. Die Relativsensoren 29,
30 dienen jeweils zum Erfassen des Abstands 8 zwi-
schen der ersten Aufzugkabine 3 und der zweiten Auf-
zugkabine 4. Der Relativsensor 29 ist mit der dezentralen
Sicherheitseinrichtung 12 der ersten Aufzugkabine 3 ver-
bunden. Ferner ist der Relativsensor 30 mit der dezen-
tralen Sicherheitseinrichtung 13 der zweiten Aufzugka-
bine 4 verbunden.
[0041] Der jeweils von den Relativsensoren 29, 30 er-
fasste Abstand 8 kann jeweils in den dezentralen Sicher-
heitseinrichtungen 12, 13 zusammen mit weiteren, von
der Schachtüberwachungseinheit 25 zur Verfügung ge-
stellten Informationen der Entscheidung zugrunde gelegt
werden, ob ein Anhalten der Aufzugkabinen 3, 4 zum
Verhindern einer Kollision zwischen den Aufzugkabinen
3, 4 erforderlich ist. Durch die Relativsensoren 29, 30
besteht somit eine weitere Möglichkeit, den Abstand 8
zwischen den Aufzugkabinen 3, 4 zu erfassen. Ferner
können die Relativsensoren 29, 30 in Kombination mit
den Absolutsensoren 27, 28 zum Erfassen des Abstan-
des 8 dienen. Dadurch kann eine Redundanz zum Erhö-
hen der Betriebssicherheit geschaffen werden.
[0042] Fig. 2 zeigt eine Aufzuganlage 1 in einer sche-
matischen Darstellung entsprechend einem zweiten
Ausführungsbeispiel. In diesem Ausführungsbeispiel
sind im Unterschied zu dem anhand der Fig. 1 beschrie-
benen ersten Ausführungsbeispiel nur Absolutsensoren
27, 28 an den Aufzugkabinen 3, 4 vorgesehen. Ferner
sind an den Aufzugkabinen 3, 4 nur Bremskraftregelein-
richtungen 14, 15 vorgesehen, während bei dem anhand
der Fig. 1 beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel an
den Aufzugkabinen 3, 4 dezentrale Sicherheitseinrich-
tungen 12, 13 mit solchen Bremskraftregeleinrichtungen
14, 15 vorgesehenen sind. Anstelle der dezentralen Si-
cherheitseinrichtungen 12, 13 an den Aufzugkabinen 3,
4 ist bei dem anhand der Fig. 2 beschriebenen zweiten
Ausführungsbeispiel eine zentrale Sicherheitseinrich-
tung 35 des Sicherheitssystems 2 vorgesehen.
[0043] Die zentrale Sicherheitseinrichtung 35 des Si-
cherheitssystems 2 ist über den Sicherheitskreis 24 mit
den anderen Komponenten des Sicherheitssystems 2
verbunden. Insbesondere ist die zentrale Sicherheitsein-
richtung 35 mit den Absolutsensoren 27, 28 der Aufzug-
kabinen 3, 4, den Bremsregeleinrichtungen 14, 15 der
Aufzugkabinen 3, 4, der Schachtüberwachungseinheit
25 und den Geschwindigkeits-Messeinrichtungen 22, 23
verbunden. In diesem Fall sind sichere Übertragungska-
näle zwischen den Geschwindigkeits-Messeinrichtun-
gen 22, 23 und der zentralen Sicherheitseinrichtung 35
sowie zwischen den Absolutsensoren 27, 28 und der
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zentralen Sicherheitseinrichtung 35 vorgesehen.
[0044] Die zentrale Sicherheitseinrichtung 35 steuert
in einem Fall, in dem die Aufzugkabinen 3, 4 zur Verhin-
derung einer .Kollision anzuhalten sind, die Bremsein-
richtungen 10, 11 mittels der jeweiligen Bremskraftrege-
leinrichtung 14, 15 an. Die zentrale Sicherheitseinrich-
tung 35 übernimmt somit die Funktionen der anhand der
Fig. 1 beschriebenen dezentralen Sicherheitseinrichtun-
gen 12, 13 der Aufzuganlage 1 des ersten Ausführungs-
beispiels.
[0045] In den beschriebenen Ausführungsbeispielen
können die Bremseinrichtungen 10, 11 jeweils einen re-
gelbaren Bremsaktor 10, 11 aufweisen, der einen geziel-
ten Bremskraftaufbau ermöglicht. Hierbei ist es möglich,
dass die Bremseinrichtungen 10, 11 neben der Funktion
einer Nothaltbremse, die von dem Sicherheitssystem 2
mittels der Bremskraftregeleinrichtungen 14, 15 zum
Verhindern einer Kollision zwischen den Aufzugkabinen
3, 4 betätigbar ist, auch die Funktion einer Halte- und/
oder Fangbremse aufweisen. Andererseits ist es auch
möglich, dass eine separate Haltebremse und/oder eine
separate Fangbremse vorgesehen sind, wobei in diesem
Fall eine Unterstützung der Bremswirkung einer Halte-
und/oder Fangbremse durch die Bremseinrichtungen 10,
11 möglich ist.
[0046] Die Bremseinrichtungen 10, 11 können außer-
dem einen Bremsaktor 10, 11 aufweisen. Das Sicher-
heitssystem 2 kann die Bremseinrichtungen 10, 11 so
ansteuern, dass durch ein geregeltes Lösen und Zustel-
len der Bremseinrichtungen 10, 11 der Aufzugkabinen
3, 4 die Aufzugkabinen 3, 4 zu einer gewünschten Eva-
kuierungsposition im Fahrbahnraum 6 verfahren werden.
Beispielsweise kann ein Stockwerk 36 als gewünschte
Evakuierungsposition 36 gewählt werden, zu der die
zweite Aufzugkabine 4 zum Ermöglichen einer Evakuie-
rung verfahren wird.
[0047] Bei den beschriebenen Ausführungsbeispielen
sind die Bremseinrichtungen 10, 11 in einem unteren Be-
reich der Aufzugkabinen 3, 4 angeordnet. Vorteilhaft ist
es allerdings auch, dass die Bremseinrichtungen 10, 11
an einem oberen Bereich der Aufzugkabinen 3, 4 ange-
ordnet sind. Die Bremseinrichtungen 10, 11 können als
elektromechanische oder hydraulische Bremseinrich-
tungen 10, 11 ausgestaltet sein. Ferner können die
Bremseinrichtungen 10, 11 einen Bremsaktor 10, 11 zum
definierten Bremskraftaufbau aufweisen.
[0048] Ferner können an den Bremseinrichtungen 10,
11 Sensoren 37, 38 (Fig. 2) vorgesehen sein, die zum
Messen der Bremskräfte, der Normalkräfte und/oder ei-
ner Verzögerung der jeweiligen Aufzugkabine 3, 4 die-
nen. Diese Sensoren 37, 38 sind vorzugsweise mit den
Bremskraftregeleinrichtungen 14, 15 und/oder mit der
zentralen Sicherheitseinrichtung 35 beziehungsweise
den dezentralen Sicherheitseinrichtungen 12, 13 verbun-
den. Die Verzögerungssollwerte für die Bremskraftrege-
leinrichtungen 14, 15 können jeweils von mehreren Pa-
rametern abhängen, insbesondere vom Betriebs- und/
oder Lastzustand der Aufzuganlage 1 und der Aufzug-

kabinen 3, 4. Speziell können die Verzögerungssollwerte
positions-, geschwindigkeits- und/oder verzögerungsab-
hängig bestimmt werden.
[0049] Die Aufzuganlage 1 ist in den Ausführungsbei-
spielen mit zwei Aufzugkabinen 3, 4 ausgestattet. In ent-
sprechender Weise können allerdings auch mehr als
zwei Aufzugkabinen 3, 4 vorgesehen sein. Die Aufzug-
kabinen 3, 4 können dabei im Wesentlichen einen ge-
meinsamen Fahrbahnraum 6 durchqueren. Allerdings ist
es auch möglich, dass mehrere Fahrbahnräume vorge-
sehen sind, die sich teilweise überdecken.
[0050] Die Messeinrichtungen 22, 23 zur Geschwin-
digkeitsmessung für die Aufzugkabinen 3, 4 können auch
auf andere Weise realisiert werden. Speziell können die
Messeinrichtungen 22, 23 an den Aufzugkabinen 3, 4
vorgesehen sein, beispielsweise in Form der Sensoren
37, 38. Außerdem können zur Geschwindigkeitsmes-
sung auch die Absolutsensoren 27, 28 herangezogen
werden, so dass die Absolutsensoren 27, 28 auch die
Funktion der Messeinrichtungen 22, 23 übernehmen.
[0051] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsbeispiele beschränkt.

Patentansprüche

1. Aufzuganlage (1) mit einer ersten Aufzugkabine (3)
und zumindest einer zweiten Aufzugkabine (4), wo-
bei sich ein von der ersten Aufzugkabine (3) entlang
ihrer Fahrbahn (5) durchquerbarer Fahrbahnraum
(6) und ein von der zweiten Aufzugkabine (4) entlang
ihrer Fahrbahn (5) durchquerbarer Fahrbahnraum
(6) zumindest teilweise überdecken, wobei eine
Bremseinrichtung (10) für die erste Aufzugkabine (3)
vorgesehen ist, wobei eine Bremseinrichtung (11)
für die zweite Aufzugkabine (4) vorgesehen ist und
wobei ein Sicherheitssystem (2) vorgesehen ist, das
zum Verhindern einer Kollision der ersten Aufzug-
kabine (3) mit der zweiten Aufzugkabine (4) dient,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) eine Bremskraftre-
geleinrichtung (14) für die Bremseinrichtung (10) der
ersten Aufzugkabine (3), die zum Regeln einer
Bremskraft der Bremseinrichtung (10) der ersten
Aufzugkabine (3) dient, und eine Bremskraftregel-
einrichtung (15) für die Bremseinrichtung (11) der
zweiten Aufzugkabine (4), die zum Regeln einer
Bremskraft der Bremseinrichtung (11) der zweiten
Aufzugkabine (4) dient, aufweist, und dass das Si-
cherheitssystem (2) zum Verhindern einer Kollision
der ersten Aufzugkabine (3) mit der zweiten Aufzug-
kabine (4) die Bremseinrichtung (10) der ersten Auf-
zugkabine (3) mittels der Bremskraftregeleinrich-
tung (14) für die Bremseinrichtung (10) der ersten
Aufzugkabine (3) und/oder die Bremseinrichtung
(11) der zweiten Aufzugkabine (4) mittels der Brems-
kraftregeleinrichtung (15) für die Bremseinrichtung
(11) der zweiten Aufzugkabine (4) ansteuert.
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2. Aufzuganlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Messeinrichtung (22) für die erste Aufzug-
kabine (3) vorgesehen ist, die zum zumindest indi-
rekten Erfassen einer Verzögerung der ersten Auf-
zugkabine (3) dient, dass eine Messeinrichtung (23)
für die zweite Aufzugkabine (4) vorgesehen ist, die
zum zumindest indirekten Erfassen einer Verzöge-
rung der zweiten Aufzugkabine (4) dient, und dass
das Sicherheitssystem (2) einen Verzögerungssoll-
wert für die Bremskraftregeleinrichtung (14) der
Bremseinrichtung (10) der ersten Aufzugkabine (3)
und einen Verzögerungssollwert für die Bremskraft-
regeleinrichtung (15) der Bremseinrichtung (11) der
zweiten Aufzugkabine (4) bestimmt.

3. Aufzuganlage nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) in einem Betriebs-
zustand, in dem die Aufzugkabinen (3, 4) ihre Fahr-
bahnräume (6) in gleicher Richtung entlang ihrer
Fahrbahnen (5) durchqueren, für die Bremskraftre-
geleinrichtung (14, 15) der Bremseinrichtung (10,
11) der Aufzugkabine (3, 4), die in diesem Betriebs-
zustand eine nachfolgende Aufzugkabine (3, 4) ist,
einen größeren Verzögerungssollwert bestimmt als
für die Bremskraftregeleinrichtung (14, 15) der
Bremseinrichtung (10, 11) der Aufzugkabine (3, 4),
die in diesem Betriebszustand eine vorausfahrende
Aufzugkabine (3, 4) ist.

4. Aufzuganlage nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) in einem Betriebs-
zustand, in dem zumindest eine Aufzugkabine (3, 4)
ihren Fahrbahnraum (6) entlang ihrer Fahrbahn (5)
nach oben durchquert, den Verzögerungssollwert
für die Bremskraftregeleinrichtung (14, 15) der
Bremseinrichtung (10, 11) der Aufzugkabine (3, 4),
die ihren Fahrbahnraum (6) entlang ihrer Fahrbahn
(5) nach oben durchquert, so bestimmt, dass der
Verzögerungssollwert kleiner als die Erdbeschleu-
nigung ist.

5. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Messeinrichtung (22, 23) als
Geschwindigkeits-Messeinrichtung (22, 23) ausge-
staltet ist, die eine Geschwindigkeit der Aufzugkabi-
ne (3, 4) erfasst, für die die Geschwindigkeits-Mes-
seinrichtung (22, 23) vorgesehen ist, und dass die
Geschwindigkeits-Messeinrichtung (22, 23) die Ver-
zögerung der Aufzugkabine (3, 4), für die die Ge-
schwindigkeits-Messeinrichtung (22, 23) vorgese-
hen ist, aus einer Änderung der Geschwindigkeit der
Aufzugkabine (3, 4), für die die Geschwindigkeits-
Messeinrichtung (22, 23) vorgesehen ist, bestimmt.

6. Aufzuganlage nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Geschwindigkeits-Messeinrichtung (22,
23) an einer Treibscheibe (17, 19) einer Antriebsma-
schineneinheit (16, 18) für die Aufzugkabine (3, 4),
für die die Geschwindigkeits-Messeinrichtung (22,
23) vorgesehen ist, angeordnet ist und/oder dass die
Geschwindigkeits-Messeinrichtung (37, 38) an der
Aufzugkabine (3, 4) vorgesehen ist, für die die Ge-
schwindigkeits-Messeinrichtung (37, 38) vorgese-
hen ist.

7. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) einen an der ersten
Aufzugkabine (3) vorgesehenen Absolutsensor
(27), der zum Erfassen einer Position der ersten Auf-
zugkabine (3) in dem Fahrbahnraum (6), den die er-
ste Aufzugkabine (3) entlang ihrer Fahrbahn (5)
durchquert, dient, und einen an der zweiten Aufzug-
kabine (4) vorgesehenen Absolutsensor (28), der
zum Erfassen einer Position der zweiten Aufzugka-
bine (4) in dem Fahrbahnraum (6), den die zweite
Aufzugkabine (4) entlang ihrer Fahrbahn (5) durch-
quert, dient, aufweist und in Abhängigkeit von der
von dem an der ersten Aufzugkabine vorgesehenen
Absolutsensor (27) erfassten Position der ersten
Aufzugkabine (3) und der von dem an der zweiten
Aufzugkabine (4) vorgesehenen Absolutsensor (28)
erfassten Position der zweiten Aufzugkabine (4) ei-
nen Abstand (8) zwischen der ersten Aufzugkabine
(3) und der zweiten Aufzugkabine (4) bestimmt und
dass das Sicherheitssystem 2 zum Verhindern einer
Kollision der ersten Aufzugkabine (3) mit der zweiten
Aufzugkabine (4) die Bremseinrichtung (10) der er-
sten Aufzugkabine (3) und/oder die Bremseinrich-
tung (11) der zweiten Aufzugkabine (4) in Abhängig-
keit von dem Abstand (8) zwischen der ersten Auf-
zugkabine (3) und der zweiten Aufzugkabine (4) an-
steuert.

8. Aufzuganlage nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) eine an der ersten
Aufzugkabine (3) vorgesehene dezentrale Sicher-
heitseinrichtung (12), die in Abhängigkeit von dem
in Abhängigkeit der Positionen der Aufzugkabinen
(3, 4) bestimmten Abstand (8) zwischen der ersten
Aufzugkabine (3) und der zweiten Aufzugkabine (4)
die Bremseinrichtung (10) der ersten Aufzugkabine
(3) ansteuert und eine an der zweiten Aufzugkabine
(4) vorgesehene dezentrale
Sicherheitseinrichtung (13) aufweist, die in Abhän-
gigkeit von dem in Abhängigkeit der Positionen der
Aufzugkabinen (3, 4) bestimmten Abstand (8) zwi-
schen der ersten Aufzugkabine (3) und der zweiten
Aufzugkabine (4) die Bremseinrichtung (11) der
zweiten Aufzugkabine (4) ansteuert.
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9. Aufzuganlage nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) eine zentrale Si-
cherheitseinrichtung (35) aufweist, die in Abhängig-
keit von dem in Abhängigkeit zwischen den Positio-
nen der Aufzugkabinen (3, 4) bestimmten Abstand
(8) zwischen der ersten Aufzugkabine (3) und der
zweiten Aufzugkabine (4) die Bremseinrichtung (10)
der ersten Aufzugkabine (3) mittels der an der ersten
Aufzugkabine (3) vorgesehenen Bremsregeleinrich-
tung (14) und die Bremseinrichtung (11) der zweiten
Aufzugkabine (4) mittels der an der zweiten Aufzug-
kabine (4) vorgesehenen Bremsregeleinrichtung
(15) ansteuert.

10. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) einen an der ersten
Aufzugkabine (3) vorgesehenen Relativsensor (29),
der zum Erfassen eines Abstands (8) zwischen der
ersten Aufzugkabine (3) und der zweiten Aufzugka-
bine (4) dient, aufweist und dass das Sicherheitssy-
stem (2) einen an der zweiten Aufzugkabine (4) vor-
gesehenen Relativsensor (30), der zum Erfassen ei-
nes Abstands (8) zwischen der ersten Aufzugkabine
(3) und der zweiten Aufzugkabine (4) dient, aufweist
und dass das Sicherheitssystem (2) zum Verhindern
einer Kollision zwischen der ersten Aufzugkabine (3)
und der zweiten Aufzugkabine (4) die Bremseinrich-
tung (10) der ersten Aufzugkabine (3) und/oder die
Bremseinrichtung (11) der zweiten Aufzugkabine (4)
in Abhängigkeit von dem erfassten Abstand (8) zwi-
schen der ersten Aufzugkabine (3) und der zweiten
Aufzugkabine (4) ansteuert.

11. Aufzuganlage nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) eine an der ersten
Aufzugkabine (3) vorgesehene dezentrale Sicher-
heitseinrichtung (12), die in Abhängigkeit von dem
durch den an der ersten Aufzugkabine (3) vorgese-
henen Relativsensor (29) erfassten Abstand (8) die
Bremseinrichtung (10) der ersten Aufzugkabine (3)
ansteuert, und eine an der zweiten Aufzugkabine (4)
vorgesehene dezentrale Sicherheitseinrichtung (13)
aufweist, die in Abhängigkeit von dem durch den an
der zweiten Aufzugkabine (4) vorgesehenen Rela-
tivsensor (30) erfassten Abstand (8) die Bremsein-
richtung (11) der zweiten Aufzugkabine (4) ansteu-
ert.

12. Aufzuganlage nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bremseinrichtung (10, 11) zumindest einer
Aufzugkabine (3, 4) die Funktion einer Nothaltbrem-
se (10, 11), die von dem Sicherheitssystem (2) mit-
tels der Bremsregeleinrichtung zur Verhindern einer
Kollision zwischen der ersten Aufzugkabine (3) und

der zweiten Aufzugkabine (4) betätigbar ist, und die
Funktion einer Halte- und/oder Fangbremse (10, 11)
aufweist.

13. Aufzuganlage nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitssystem (2) in einem Betriebs-
zustand, in dem ein Nothalt der Aufzugkabinen (3,
4) erfolgt ist, die Bremseinrichtung (10, 11) zumin-
dest einer Aufzugkabine (3, 4) so ansteuert, dass
durch ein geregeltes Lösen und Zustellen der
Bremseinrichtung (10, 11) die Aufzugkabine (3, 4)
zu einer gewünschten Evakuierungsposition (36) in
ihrem Fahrbahnraum (6) entlang ihrer Fahrbahn (5)
verfahrbar ist.

Claims

1. Lift installation (1) with a first lift cage (3) and at least
one second lift cage (4), wherein a travel path space
(6) crossable by the first lift cage (3) along the travel
path (5) thereof and a travel path space (6) crossable
by the second lift cage (4) along the travel path (5)
thereof are at least partly coincident, wherein a brak-
ing device (10) for the first lift cage (3) is provided,
wherein a braking device (11) for the second lift cage
(4) is provided and wherein a safety system (2) serv-
ing to prevent collision of the first lift cage (3) with
the second lift cage (4) is provided, characterised
in that the safety system (2) comprises a braking
force regulating device (14) for the braking device
(10) of the first lift cage (3), which regulating device
(14) serves for regulating a braking force of the brak-
ing device (10) of the first lift cage (3), and a braking
force regulating device (15) for the braking device
(11) of the second lift cage (4), which regulating de-
vice (15) serves for regulating a braking force of the
braking device (11) of the second lift cage (4), and
that the safety system (2) for preventing collision of
the first lift cage (3) with the second lift cage (4) ac-
tivates the braking device (10) of the first lift cage (3)
by means of the braking force regulating device (14)
for the braking device (10) of the first lift cage (3)
and/or the braking device (11) of the second lift cage
(4) by means of the braking force regulating device
(14) for the braking device (11) of the second lift cage
(4).

2. Lift installation according to claim 1, characterised
in that a measuring device (22) for the first lift cage
(3) is provided, which measuring device (22) serves
for at least indirect detection of a retardation of the
first lift cage (3), that a measuring device (23) for the
lift cage (4) is provided, which measuring device (23)
serves for at least indirect detection of a retardation
of the second lift cage (4), and that the safety system
(2) determines a target retardation value for the brak-
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ing force regulating device (14) of the braking device
(10) of the first lift cage (3) and a target retardation
value for the braking force regulating device (15) of
the braking device (11) of the second lift cage (4).

3. Lift installation according to claim 2, characterised
in that the safety system (2) in an operational state
in which the lift cages (3, 4) cross their travel path
spaces (6) in the same direction along their travel
path (5) determines for the braking force regulating
device (14, 15) of the braking device (10, 11) of that
lift cage (3, 4) which in this operational state is a
trailing lift cage (3, 4) a greater target retardation
value than for the braking force regulating device
(14, 15) of the braking device (10, 11) of that lift cage
(3, 4) which in this operational state is a leading lift
cage (3, 4).

4. Lift installation according to claim 2 or 3, character-
ised in that the safety system (2) in an operational
state in which at least one lift cage (3, 4) crosses in
upward direction its travel path space (6) along its
travel path (4) so determines the target retardation
value for the braking force regulating device (14, 15)
of the braking device (10, 11) of the lift cage (3, 4)
crossing in upward direction its travel path space (6)
along its travel path (5) that the target retardation
value is less than gravitational acceleration.

5. Lift installation according to any one of claims 2 to
4, characterised in that at least one measuring de-
vice (22, 23) is formed as a speed measuring device
(22, 23) which detects a speed of the lift cage (3, 4)
for which the speed measuring device (22, 23) is
provided and that the speed measuring device (22,
23) determines the retardation of the lift cage (3, 4)
for which the speed measuring device (22, 23) is
provided from a change in the speed of the lift cage
(3, 4) for which the speed measuring device (22, 23)
is provided.

6. Lift installation according to claim 5, characterised
in that the speed measuring device (22, 23) is ar-
ranged at a drive pulley (17, 19) of a drive engine
unit (16, 18) for the lift cage (3, 4) for which the speed
measuring device (22, 23) is provided and/or that
the speed measuring device (37, 38) is provided at
the lift cage (3, 4) for which the speed measuring
device (37, 38) is provided.

7. Lift installation according to any one of claims 1 to
6, characterised in that the safety system (2) com-
prises an absolute sensor (27), which is provided at
the first lift cage (3) and serves for detection of a
position of the first lift cage (3) in the travel path space
(6) which the first lift cage (3) crosses along its travel
path (5), and an absolute sensor (28), which is pro-
vided at the second lift cage (4) and serves for de-

tection of a position of the second lift cage (4) in the
travel path space (6) which the second lift cage (4)
crosses along its travel path (5), and determines a
spacing (8) between the first lift cage (3) and the
second lift cage (4) in dependence on the position
of the first lift cage (3) detected by the absolute sen-
sor (27) provided at the first lift cage (3) and on the
position of the second lift cage (4) detected by the
absolute sensor (28) provided at the second lift cage
(4) and that the safety system (2) for preventing col-
lision of the first lift cage (3) with the second lift cage
(4) activates the braking device (10) of the first lift
cage (3) and/or the braking device (11) of the second
lift cage (4) in dependence on the spacing (8) be-
tween the first lift cage (3) and the second lift cage (4).

8. Lift installation according to claim 7, characterised
in that the safety system (2) comprises a decentral
safety device (12), which is provided at the first lift
cage (3) and activates the braking device (10) of the
first lift cage (3) in dependence on the spacing (8)
between the first lift cage (3) and the second lift cage
(4) as determined in dependence on the positions of
the lift cages (3, 4), and a decentral safety device
(13), which is provided at the second lift cage (4) and
activates the braking device (11) of the second lift
cage (4) in dependence on the spacing (8) between
the first lift cage (3) and the second lift cage (4) as
determined in dependence on the positions of the lift
cages (3, 4).

9. Lift installation according to claim 7, characterised
in that the safety system (2) comprises a central
safety device (35) which in dependence on the spac-
ing (8) between the first lift cage (3) and the second
lift cage (4) as determined in dependence on the
positions of the lift cages (3, 4) activates the braking
device (10) of the first lift cage (3) by means of the
braking force regulating device (14) provided at the
first lift cage (3) and the braking device (11) of the
second lift cage (4) by means of the braking force
regulating device (15) provided at the second lift
cage (4).

10. Lift installation according to any one of claims 1 to
8, characterised in that the safety system (2) com-
prises a relative sensor (29), which is provided at the
first lift cage (3) and serves for detection of a spacing
(8) between the first lift cage (3) and the second lift
cage (4), and that the safety system (2) comprises
a relative sensor (30), which is provided at the sec-
ond lift cage (4) and serves for detection of a spacing
(8) between the first lift cage (3) and the second lift
cage (4), and that the safety system (2) for preventing
collision between the first lift cage (3) and the second
lift cage (4) activates the braking device (10) of the
first lift cage (3) and/or the braking device (11) of the
second lift cage (4) in dependence on the detected
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spacing (8) between the first lift cage (3) and the
second lift cage (4).

11. Lift installation according to claim 10, characterised
in that the safety system (2) comprises a decentral
safety device (12), which is provided at the first lift
cage (3) and activates the braking device (10) of the
first lift cage (3) in dependence on the spacing (8)
detected by the relative sensor (29) provided at the
first lift cage (3), and a decentral safety device (13),
which is provided at the second lift cage (4) and ac-
tivates the braking device (11) of the second lift cage
(4) in dependence on the spacing (8) detected by
the relative sensor (30) provided at the second lift
cage (4).

12. Lift installation according to claim 11, characterised
in that the braking device (10, 11) of at least one lift
cage (3, 4) has the function of an emergency stop-
ping brake (10, 11), which is actuable by the safety
system (2) by means of the braking force regulating
device for preventing collision between the first lift
cage (3) and the second lift cage (4), and the function
of a stopping and/or safety brake (10, 11).

13. Lift installation according to any one of claims 1 to
12, characterised in that the safety system (2) in
an operational state in which an emergency stop of
the lift cages (3, 4) is carried out so activates the
braking device (10, 11) of at least one lift cage (3, 4)
that the lift cage (3, 4) is movable to a desired evac-
uation position (36) in its travel path space (6) along
its travel path (5) by a regulated releasing and ap-
plying of the braking device (10, 11).

Revendications

1. Installation d’ascenseur (1) avec une première ca-
bine d’ascenseur (3) et au moins une deuxième ca-
bine d’ascenseur (4), dans laquelle une cage d’as-
censeur (6) pouvant être parcourue par la première
cabine d’ascenseur (3) le long de sa piste (5) et une
cage d’ascenseur (6) pouvant être parcourue par la
deuxième cabine d’ascenseur (4) le long de sa piste
(5) se recouvrent au moins en partie, dans laquelle
il est prévu un dispositif de frein (10) pour la première
cabine d’ascenseur (3), dans laquelle il est prévu un
dispositif de frein (11) pour la deuxième cabine d’as-
censeur (4), et dans laquelle il est prévu un système
de sécurité (2), qui est destiné à empêcher une col-
lision de la première cabine d’ascenseur (3) avec la
deuxième cabine d’ascenseur (4), caractérisée en
ce que le système de sécurité (2) présente un dis-
positif de régulation de la force de freinage (14) pour
le dispositif de frein (10) de la première cabine d’as-
censeur (3), qui sert pour la régulation d’une force
de freinage du dispositif de frein (10) de la première

cabine d’ascenseur (3), et un dispositif de régulation
de la force de freinage (15) pour le dispositif de frein
(11) de la deuxième cabine d’ascenseur (4), qui sert
pour la régulation d’une force de freinage du dispo-
sitif de frein (11) de la deuxième cabine d’ascenseur
(4), et en ce que le système de sécurité (2) com-
mande le dispositif de frein (10) de la première ca-
bine d’ascenseur (3) au moyen du dispositif de ré-
gulation de la force de freinage (14) pour le dispositif
de frein (10) de la première cabine d’ascenseur (3)
et/ou le dispositif de frein (11) de la deuxième cabine
d’ascenseur (4) au moyen du dispositif de régulation
de la force de freinage (15) pour le dispositif de frein
(11) de la deuxième cabine d’ascenseur (4) afin
d’empêcher une collision de la première cabine d’as-
censeur (3) avec la deuxième cabine d’ascenseur
(4).

2. Installation d’ascenseur selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce qu’il est prévu un dispositif de me-
sure (22) pour la première cabine d’ascenseur (3),
qui sert pour la détection au moins indirecte d’un
ralentissement de la première cabine d’ascenseur
(3), en ce qu’il est prévu un dispositif de mesure (23)
pour la deuxième cabine d’ascenseur (4), qui sert
pour la détection au moins indirecte d’un ralentisse-
ment de la deuxième cabine d’ascenseur (4), et en
ce que le système de sécurité (2) détermine une
valeur de consigne de ralentissement pour le dispo-
sitif de régulation de la force de freinage (14) du dis-
positif de frein (10) de la première cabine d’ascen-
seur (3) et une valeur de consigne de ralentissement
pour le dispositif de régulation de la force de freinage
(15) du dispositif de frein (11) de la deuxième cabine
d’ascenseur (4).

3. Installation d’ascenseur selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que, dans un état de fonctionne-
ment dans lequel les cabines d’ascenseur (3, 4) par-
courent leurs cages d’ascenseur (6) dans la même
direction le long de leurs pistes (5), le système de
sécurité (2) détermine pour le dispositif de régulation
de la force de freinage (14, 15) du dispositif de frein
(10, 11) de la cabine d’ascenseur (3, 4), qui est dans
cet état de fonctionnement une cabine d’ascenseur
suivante (3, 4), une valeur de consigne de ralentis-
sement plus grande que pour le dispositif de régu-
lation de la force de freinage (14, 15) du dispositif
de frein (10, 11) de la cabine d’ascenseur (3, 4), qui
est dans cet état de fonctionnement une cabine d’as-
censeur précédente (3, 4).

4. Installation d’ascenseur selon la revendication 2 ou
3, caractérisée en ce que, dans un état de fonc-
tionnement dans lequel au moins une cabine d’as-
censeur (3, 4) parcourt sa cage d’ascenseur (6) vers
le haut le long de sa piste (5), le système de sécurité
(2) détermine la valeur de consigne de ralentisse-
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ment pour le dispositif de régulation de la force de
freinage (14, 15) du dispositif de frein (10, 11) de la
cabine d’ascenseur (3, 4), qui parcourt sa cage d’as-
censeur (6) vers le haut le long de sa piste (5), de
telle manière que la valeur de consigne de ralentis-
sement soit inférieure à l’accélération terrestre.

5. Installation d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 2 à 4, caractérisée en ce qu’au
moins un dispositif de mesure (22, 23) est configuré
en dispositif de mesure de vitesse (22, 23), qui dé-
tecte une vitesse de la cabine d’ascenseur (3, 4)
pour laquelle le dispositif de mesure de vitesse (22,
23) est prévu, et en ce que le dispositif de mesure
de vitesse (22, 23) détermine le ralentissement de
la cabine d’ascenseur (3, 4), pour laquelle le dispo-
sitif de mesure de vitesse (22, 23) est prévu, à partir
d’une variation de la vitesse de la cabine d’ascen-
seur (3, 4) pour laquelle le dispositif de mesure de
vitesse (22, 23) est prévu.

6. Installation d’ascenseur selon la revendication 5, ca-
ractérisée en ce que le dispositif de mesure de vi-
tesse (22, 23) est disposé sur une poulie motrice
(17, 19) d’une unité de machine d’entraînement (16,
18) pour la cabine d’ascenseur (3, 4) pour laquelle
le dispositif de mesure de vitesse (22, 23) est prévu,
et/ou en ce que le dispositif de mesure de vitesse
(37, 38) est prévu sur la cabine d’ascenseur (3, 4)
pour laquelle le dispositif de mesure de vitesse (37,
38) est prévu.

7. Installation d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le sys-
tème de sécurité (2) présente un capteur absolu (27)
prévu sur la première cabine d’ascenseur (3), qui
sert pour la détection d’une position de la première
cabine d’ascenseur (3) dans la cage d’ascenseur (6)
que la première cabine d’ascenseur (3) parcourt le
long de sa piste (5), et un capteur absolu (28), prévu
sur la deuxième cabine d’ascenseur (4), qui sert pour
la détection d’une position de la deuxième cabine
d’ascenseur (4) dans la cage d’ascenseur (6) que la
deuxième cabine d’ascenseur (4) parcourt le long
de sa piste (5), et détermine, en fonction de la posi-
tion de la première cabine d’ascenseur (3) détectée
par le capteur absolu (27) prévu sur la première ca-
bine d’ascenseur et de la position de la deuxième
cabine d’ascenseur (4) détectée par le capteur ab-
solu (28) prévu sur la deuxième cabine d’ascenseur
(4), une distance (8) entre la première cabine d’as-
censeur (3) et la deuxième cabine d’ascenseur (4)
et en ce que le système de sécurité (2) commande
le dispositif de frein (10) de la première cabine d’as-
censeur (3) et/ou le dispositif de frein (11) de la
deuxième cabine d’ascenseur (4) en fonction de la
distance (8) entre la première cabine d’ascenseur
(3) et la deuxième cabine d’ascenseur (4), afin d’em-

pêcher une collision de la première cabine d’ascen-
seur (3) avec la deuxième cabine d’ascenseur (4).

8. Installation d’ascenseur selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que le système de sécurité (2) pré-
sente un dispositif de sécurité décentralisé (12) pré-
vu sur la première cabine d’ascenseur (3), qui com-
mande le dispositif de frein (10) de la première ca-
bine d’ascenseur (3) en fonction de la distance (8)
entre la première cabine d’ascenseur (3) et la
deuxième cabine d’ascenseur (4) déterminée en
fonction des positions des cabines d’ascenseur (3,
4) et un dispositif de sécurité décentralisé (13) prévu
sur la deuxième cabine d’ascenseur (4), qui com-
mande le dispositif de frein (11) de la deuxième ca-
bine d’ascenseur (4) en fonction de la distance (8)
entre la première cabine d’ascenseur (3) et la
deuxième cabine d’ascenseur (4) déterminée en
fonction des positions des cabines d’ascenseur (3,
4).

9. Installation d’ascenseur selon la revendication 7, ca-
ractérisée en ce que le système de sécurité (2) pré-
sente un dispositif de sécurité central (35), qui com-
mande, en fonction de la distance (8) entre la pre-
mière cabine d’ascenseur (3) et la deuxième cabine
d’ascenseur (4) déterminée en fonction des posi-
tions des cabines d’ascenseur (3, 4), le dispositif de
frein (10) de la première cabine d’ascenseur (3) au
moyen du dispositif de régulation du frein (14) prévu
sur la première cabine d’ascenseur (3) et le dispositif
de frein (11) de la deuxième cabine d’ascenseur (4)
au moyen du dispositif de régulation du frein (15)
prévu sur la deuxième cabine d’ascenseur (4).

10. Installation d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le sys-
tème de sécurité (2) présente un capteur relatif (29)
prévu sur la première cabine d’ascenseur (3), qui
sert pour la détection d’une distance (8) entre la pre-
mière cabine d’ascenseur (3) et la deuxième cabine
d’ascenseur (4), et en ce que le système de sécurité
(2) présente un capteur relatif (30) prévu sur la
deuxième cabine d’ascenseur (4), qui sert pour la
détection d’une distance (8) entre la première cabine
d’ascenseur (3) et la deuxième cabine d’ascenseur
(4), et en ce que le système de sécurité (2) com-
mande le dispositif de frein (10) de la première ca-
bine d’ascenseur (3) et/ou le dispositif de frein (11)
de la deuxième cabine d’ascenseur (4) en fonction
de la distance (8) détectée entre la première cabine
d’ascenseur (3) et la deuxième cabine d’ascenseur
(4) afin d’empêcher une collision entre la première
cabine d’ascenseur (3) et la deuxième cabine d’as-
censeur (4).

11. Installation d’ascenseur selon la revendication 10,
caractérisée en ce que le système de sécurité (2)

21 22 



EP 2 367 746 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

présente un dispositif de sécurité décentralisé (12)
prévu sur la première cabine d’ascenseur (3), qui
commande le dispositif de frein (10) de la première
cabine d’ascenseur (3) en fonction de la distance (8)
détectée par le capteur relatif (29) prévu sur la pre-
mière cabine d’ascenseur (3) et un dispositif de sé-
curité décentralisé (13) prévu sur la deuxième cabine
d’ascenseur (4), qui commande le dispositif de frein
(11) de la deuxième cabine d’ascenseur (4) en fonc-
tion de la distance (8) détectée par le capteur relatif
(30) prévu sur la deuxième cabine d’ascenseur (4).

12. Installation d’ascenseur selon la revendication 11,
caractérisée en ce que le dispositif de frein (10, 11)
d’au moins une cabine d’ascenseur (3, 4) présente
la fonction d’un frein d’arrêt d’urgence (10, 11), qui
peut être actionné par le système de sécurité (2) au
moyen du dispositif de régulation du frein pour em-
pêcher une collision entre la première cabine d’as-
censeur (3) et la deuxième cabine d’ascenseur (4),
et la fonction de frein d’arrêt et/ou de retenue (10,
11).

13. Installation d’ascenseur selon l’une quelconque des
revendications 1 à 12, caractérisée en ce que, dans
un état de fonctionnement dans lequel il s’est produit
un arrêt d’urgence des cabines d’ascenseur (3, 4),
le système de sécurité (2) commande le dispositif
de frein (10, 11) d’au moins une cabine d’ascenseur
(3, 4) de telle manière que la cabine d’ascenseur (3,
4) puisse, par un desserrage et un mouvement d’ap-
proche régulés du dispositif de frein (10, 11), être
déplacée dans la cage d’ascenseur (6) le long de sa
piste (5) jusqu’à une position d’évacuation désirée
(36).
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